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Abbildung 10: Lärm aus Nutzung der Sportstätten im Plangebiet (2.OG) tags in der Ruhezeit (13:00–15.00 Uhr) 
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Abbildung 11: Lärm aus Nutzung der Sportstätten im Plangebiet (EG) nachts 
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Abbildung 12: Lärm aus Nutzung der Sportstätten im Plangebiet (2.OG) nachts 
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Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Immissionsrichtwert der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung [11] von 55 dB(A) für die Beurteilungszeit von 13:00–15:00 Uhr 

für allgemeine Wohngebiete (WA), als auch das Kriterium für Geräuschspitzen von 

85 dB(A) in den Plangebieten überall eingehalten wird. 

Es ist somit davon auszugehen, dass im Regelfall zwischen den Sportanlagen und den 

Plangebieten im Tageszeitraum kein immissionsschutzrechtlicher Konflikt besteht. 

Im Nachtzeitraum kann es zu Überschreitung des Immissionsrichtwerts von 40 dB(A) 

für allgemeine Wohngebiete (WA), als auch des Kriteriums für Geräuschspitzen von 

60 dB(A) im Plangebietes des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 18 kommen, wenn von 

den Stellplätzen auf der Fläche nördlich des Kindergartens, südlich der Straße Am 

Sportplatz und westlich der Tennisanlage/ des Spielplatzes (bis zu ca. 30 Pkw) abge-

fahren wird. 

Dazu jedoch folgende Anmerkungen: 

Eine Nutzung der zuvor genannten Stellplätze ist für den üblichen Trainingsfall in der 

Regel nicht erforderlich, da hierfür ausreichend Flächen an der Straße Am Sportplatz 

vorhanden sind.  

Die übliche Anstoßzeit bei abendlichen Spielen ist 19:30 Uhr. Das Spiel endet dann ge-

gen 21:15 Uhr, sodass in der Regel alle Zuschauer und Spieler die Sportanlage bis 

22:00 Uhr verlassen haben sollten. 

Zudem besteht oder bestand dieser potenzielle Konflikt bereits bei der vorhandenen 

Bebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Rolfshörner Weges und wird 

nicht erst durch die Planung hervorgerufen. 

Im Zweifelsfall sollte die Nutzung der Stellplätze auf der Fläche nördlich des Kindergar-

tens, südlich der Straße Am Sportplatz und westlich der Tennisanlage/ des Spielplatzes 

(bis zu ca. 30 Pkw) auf den Tageszeitraum (6:00–22:00 Uhr) beschränkt werden. Da die 

Flächen im Eigentum der Gemeinde sind, ließe sich dies durch eine hinreichende Be-

schilderung sichern. Zeitliche Nutzungsbeschränkungen könne jedoch nicht festgesetzt 

werden. 
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7.2.3 Lärm aus Nutzung der Stellplätze am Rolfshörner Weg durch die Kita in den 

Plangebieten 

Abbildung 13: Lärm aus Nutzung der Stellplätze am Rolfshörner Weg durch die Kita in den Plangebieten 

(2,0 m über Gelände)  
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Der Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A) für allgemeine Wohngebiete ist 

deutlich unterschritten, ebenso das Kriterium für Geräuschspitzen von 85 dB(A). Es ist 

von einer Verträglichkeit auszugehen. 

8. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Verkehr 

Aufgrund der vorliegenden und in dem Kapitel 7 dargestellten Ergebnisse kann man 

zusammenfassend folgende Hinweise geben: 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für 

Verkehrslärm von 55 dB(A) tags mehrheitlich und 45 dB(A) nachts für allgemeine 

Wohngebiete (WA) in beiden Plangebieten überall eingehalten werden können. Ledig-

lich bei dem Baufeld, das dem Rolfshörner Weg am nächsten liegt, werden geringfügige 

Überschreitungen prognostiziert. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden 

jedoch deutlich eingehalten. 

Die vorliegenden Grundrisse der geplanten Gebäude im vorhabenbezogenen B-Plan 

Nr. 18 zeigen zudem, dass im Gebäude, das dem Rolfshörner Weg am nächsten liegt, 

im EG und 1. OG keine Fenster schutzwürdiger Räume zum Rolfshörner Weg hin orien-

tiert sind. Im 2.OG ist durch die zurückgesetzte (gestaffelte) Bauweise, der Orientie-

rungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) tags per se schon eingehalten. 

Es sind somit keine Festsetzungen zum baulichen Schallschutz erforderlich. 

Da in den geplanten Außenbereichen (Terrassen, Balkone) 55 dB(A) bereits in der Frei-

feldberechnung (ohne Abschirmung durch die geplanten Gebäude) eingehalten sind, ist 

auch die Erfordernis zur Prüfung aktiver Lärmschutzmaßnahmen nicht gegeben.  

Sport 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Immissionsrichtwert der Sportanlagen-

lärmschutzverordnung  von 55 dB(A) für die Beurteilungszeit von 13:00–15:00 Uhr für 

allgemeine Wohngebiete (WA), als auch das Kriterium für Geräuschspitzen von 

85 dB(A) in den Plangebieten überall eingehalten wird. 

Es ist somit davon auszugehen, dass im Regelfall zwischen den Sportanlagen und den 

Plangebieten im Tageszeitraum kein immissionsschutzrechtlicher Konflikt besteht. 

Im Nachtzeitraum kann es zu Überschreitung des Immissionsrichtwerts von 40 dB(A) 

für allgemeine Wohngebiete (WA), als auch des Kriteriums für Geräuschspitzen von 

60 dB(A) im Plangebietes des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 18 kommen, wenn von 

den Stellplätzen auf der Fläche nördlich des Kindergartens, südlich der Straße Am 

Sportplatz und westlich der Tennisanlage/ des Spielplatzes (bis zu ca. 30 Pkw) abge-

fahren wird. 
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Dazu jedoch folgende Anmerkungen: 

Eine Nutzung der zuvor genannten Stellplätze ist für den üblichen Trainingsfall in der 

Regel nicht erforderlich, da hierfür ausreichend Flächen an der Straße Am Sportplatz 

vorhanden sind.  

Die übliche Anstoßzeit bei abendlichen Spielen ist 19:30 Uhr. Das Spiel endet dann ge-

gen 21:15 Uhr, sodass in der Regel alle Zuschauer und Spieler die Sportanlage bis 

22:00 Uhr verlassen haben sollten. 

Zudem besteht oder bestand dieser potenzielle Konflikt bereits bei der vorhandenen 

Bebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Rolfshörner Weges und wird 

nicht erst durch die Planung hervorgerufen. 

Im Zweifelsfall sollte die Nutzung der Stellplätze auf der Fläche nördlich des Kindergar-

tens, südlich der Straße Am Sportplatz und westlich der Tennisanlage/ des Spielplatzes 

(bis zu ca. 30 Pkw) auf den Tageszeitraum (6:00–22:00 Uhr) beschränkt werden. Da die 

Flächen im Eigentum der Gemeinde sind, ließe sich dies durch eine hinreichende Be-

schilderung sichern. Zeitliche Nutzungsbeschränkungen könne jedoch nicht festgesetzt 

werden. 

Kita 

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A) für allgemeine Wohngebiete wird 

bei der Nutzung der Stellplätze auf der Fläche nördlich des Kindergartens, südlich der 

Straße Am Sportplatz und westlich der Tennisanlage/ des Spielplatzes (bis zu ca. 30 

Pkw) durch den Bring- und Holverkehr an der Kita deutlich unterschritten, ebenso das 

Kriterium für Geräuschspitzen von 85 dB(A). Es ist von einer Verträglichkeit auszuge-

hen. 

 

Oststeinbek, 30. Oktober 2020 

 

Aufgestellt:     Geprüft: 

 

 

i.A. Dipl.-Ing. K Lemke Dipl.-Ing. G. Wahlers 

Geschäftsführer 

 

Wenn im Rahmen der Lärmtechnischen Untersuchung verwaltungsrechtliche As-

pekte behandelt werden, kann dies grundsätzlich nur unter dem Vorbehalt einer 

juristischen Fachprüfung erfolgen, die nicht Gegenstand der Lärmtechnischen 

Untersuchung ist. 
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